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Grundlage: FSC-Standard 3-0  

10.9.2 Der Forstbetrieb* hat Vorkehrungen getroffen, um im Kalamitätsfall die Verkehrs- und 

Arbeitssicherheit zu gewährleisten, den Schutz* der Waldbestände weitestgehend sicherzustellen, die 

Einhaltung der Feinerschließung* und die Holzentwertung zu minimieren. 

10.10.1 Der Forstbetrieb* richtet das Erschließungssystem an der langfristigen* Waldbehandlung im Sinne 

von 10.0 aus und legt es unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der ökologischen Werte 

geländeangepasst so an, dass möglichst wenig Waldboden* beeinträchtigt wird. 

10.10.4 Die wald- und bodenschonende Ernte und Bringung des Holzes erfolgt über ein dauerhaftes, 

gelände- und waldangepasstes systematisches Feinerschließungssystem*  

10.10.6 Der Forstbetrieb strebt an, nicht mehr als 10% der bewirtschafteten Holzbodenfläche* als 

Rückegasse zu befahren. 

10.10.7 Aktuell werden nicht mehr als 13,5% der bewirtschafteten Holzbodenfläche* als Rückegasse in 

Anspruch genommen. Die Gassenbreite ist auf das technisch zwingend Erforderliche beschränkt. 

10.10.8 Die Befahrung* erfolgt ausschließlich auf dem dafür vorgesehenen Erschließungssystem; 

ausgenommen ist die Befahrung* nach Maßgabe von 10.10.12 

10.10.9 Der Forstbetrieb* sorgt durch entsprechende Arbeitsorganisation dafür, dass das 

Feinerschließungssystem so schonend genutzt wird, dass seine Funktionsfähigkeit auf Dauer er- 

halten bleibt, Gleisbildung mit Folgeschäden* vermieden wird und keine Verlegung oder 

Verbreiterung erfolgt (s. 6.2.1, 6.3.1, 6.7.5). 

10.10.10 Die Arbeitsorganisation (10.10.9) umfasst die Wahl des Einsatzzeitpunktes, das Arbeitsverfahren, 

die eingesetzten Maschinen und Werkzeuge und die Formulierung der Anforderungen in Arbeitsaufträgen 

und in Verträgen mit eingesetzten Unternehmern 

10.10.11 Bodenbearbeitungen greifen nicht in den Mineralboden ein. Die im Einzelfall erforderliche 

Freilegung des Mineralbodens zur Unterstützung der angestrebten Verjüngung standortgerechter 

Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft* erfolgt streifen- oder plätzeweise. 

10.10.12 Eine Befahrung* abseits der Erschließungssysteme ist nur zulässig, wenn alle folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

- Dichte Rohhumusauflage verhindert die Verjüngung. 

- Für das Ausbleiben der Verjüngung ist nicht der Wildverbiss ursächlich. 
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- Es ist sichergestellt, dass der Verjüngungserfolg nicht durch Wildverbiss gefährdet wird. 

- Alternative Verfahren, z.B. Pferdeeinsatz, sind technisch nicht möglich oder finanziell nicht zumutbar. 

- Es wird möglichst wenig Waldboden* befahren. 

- Bodenschäden werden durch geeignete Technik und geeigneten Zeitpunkt der Befahrung* minimiert. 

- Die Maßnahmen werden anhand eines betrieblichen Konzepts durchgeführt und sind nach Art und 

Umfang* dokumentiert. 

10.11.2 Der Forstbetrieb* hat Vorkehrungen getroffen, um Fäll- und Rückeschäden, Schäden am gefällten 

Stamm, Schädigungen der Naturverjüngung, von Wasserläufen und des Bodens zu minimieren. 

Boden und Nährstoffnachaltigkeit 

10.1.1 Die Nutzung erfolgt einzelstamm- bis gruppenweise*, schematische Verjüngungsverfahren* 

werden grundsätzlich unterlassen. (Ausnahmen sind definiert). 

10.2.1 Die Walderneuerung orientiert sich an der natürlichen Waldgesellschaft*. Es werden nur 

standortgerechte Baumarten verwendet. 

10.6.1 Der Forstbetrieb* verzichtet auf Düngung zum Zweck der Ertragssteigerung. 

10.6.2 Die Durchführung einer Bodenschutzkalkung dient der Erhaltung oder Wiederherstellung der durch 

Bodenversauerung und Nährstoffverarmung gefährdeten Bodenfunktionen und der natürlichen 

Bodendiversität sowie zur Stabilisierung der Waldökosysteme. 

10.6.3 Der Forstbetrieb* kennt negative Auswirkungen einer Bodenschutzkalkung und vermeidet diese 

möglichst. Notwendigkeit, Umfang und Anwendung basieren auf einem wissenschaftlich begründeten 

Konzept. 

10.7.1 Biozide*, Pflanzenschutzmittel und biologische Bekämpfungsmittel werden nicht eingesetzt. 

10.10.2 Um bei Erschließungsmaßnahmen die Beeinträchtigung des Waldökosystems zu minimieren, setzt 

der Forstbetrieb* ökologisch verträgliches Mineralgemisch vorzugsweise aus regionalem 

Naturgesteinsmaterial ein. 

10.11.3 Der Forstbetrieb* sorgt dafür, dass bei forstlichen Betriebsarbeiten* und der gewerblichen 

Brennholzselbstwerbung biologisch schnell abbaubare* Hydraulikflüssigkeiten eingesetzt werden. (gilt 

auch für Holztransport-Fahrzeuge mit Ladekran und Erstzulassung ab 1.1.2020) 

10.11.6 Alle Maschinen mit Ölhydraulikanlagen haben für den Schadensfall sog. „Notfallsets“ (Bindemittel, 

Auffanggefäße o.ä.) an Bord. Dies gilt auch für die Holzabfuhr. 
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10.11.9 Nichtderbholz verbleibt in der Regel im Wald. (Ausnahmen definiert z.B. Waldschutz) 

Rückegasse: Der Begriff Rückegasse im Sinne dieses Standards umfasst die Feinerschließung, die 

planmäßig für eine Befahrung vorgesehen ist; dazu gehören auch alle Rücke- und Maschinenwege (nicht 

dagegen z.B. Seiltrassen). 

Befahrung: Das Befahren von Fahrzeugen mit Eigenantrieb und mehr als einer Achse bzw. mit Ketten. 

Feinerschließung: Das Feinerschließungssystem im Sinne dieses Standards meint Wege und Einrichtungen, 

die der Waldpflege und der Bringung von Ernteprodukten an die Waldstraße dienen, wie Maschinenwege, 

Rückegassen und Seiltrassen.  

Gleisbildung mit Folgeschäden: Plastische Verformung von Fahrspuren nach Befahrung von Rückegassen 

mit langfristig wirkender, negativer Auswirkung auf den Boden in Form von Sekundärvernässung, Erosion 

oder Grundbruch. 

mailto:info@fsc-deutschland.de
mailto:info@fsc-deutschland.de

